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Vorwort

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um die 
Ausgliederung aus einem umfangreichen Lehrbuchprojekt 
zur „Allgemeinen Staatslehre“. Dieses Projekt ist zwar be-
reits konzipiert, die Fertigstellung wird aber gewiss noch ei-
nige Zeit auf sich warten lassen. Von daher erscheint es ver-
tretbar, dieses „erste Kapitel“ bereits in modifizierter Form 
vorab zu veröffentlichen. Ein solcher Schritt rechtfertigt sich 
nach meiner Ansicht auch angesichts der Aktualität des Ge-
genstands: Nicht erst seit der Flüchtlingskrise stehen Fra-
gen der Staatlichkeit wieder im Zentrum nicht nur der poli-
tischen Debatte. Diese Untersuchung will zu dieser Diskus-
sion beitragen und mit dem Konzept des „denationalisierten 
demokratischen Verfassungsstaates“ zugleich ein Modell 
vorschlagen, wie moderne Staatlichkeit zukünftig gestaltet 
werden könnte.

Ein Wort zum Fußnotenapparat: Dieser ist umfangreich, 
will aber vornehmlich eine Vertiefung der einzelnen Aspekte 
und Debatten erleichtern. Die Lektüre der einzelnen Fuß-
noten ist für das Verständnis des Haupttextes insofern nicht 
zwingend erforderlich.

Zu danken habe ich an erster Stelle den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen des ehemaligen Instituts für Allgemeine 
Staatslehre und Politische Wissenschaften in Göttingen, na-
mentlich: Katharina Boufaden, Sarah Ehls, Leoni Fiekas, 
Sebastian Hapka, Silvia Holdheide, Gregor Laudage, Paul 
Mangold, Tabea Nalik, Lara Schmidt und Jakob Schüne-
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Einführung:

Zum Sinn einer weiteren Staatslegende

„Er ist ein Mysterium, ein Monstrum,
eine Gottheit, eine Bestie: was man will;

aber er ist ganz unleugbar vorhanden.“
Egon Friedell über den Staat1

Die politische Welt ist heute in moderne Staaten (in Form 
von Nationalstaaten)2 aufgeteilt. Die USA sind ein solcher 
Staat ebenso wie die Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich, Polen, Kanada, Südafrika, Botswana, Bolivien, Russ-
land, Australien, China oder Japan. Die Vereinten Nationen 
zählen mittlerweile 193 Mitglieder – Tendenz steigend. Sie 
mögen sich in ihrer (politischen) Struktur, ihren territorialen 
Ausmaßen, ihrem (hegemonialen) Einfluss3 und ihrer (welt-
politischen) Bedeutung unterscheiden, moderne Staaten sind 
sie allesamt. Größere Schwierigkeiten sind mit dem Begriff 
des modernen Staates jedenfalls im Alltagsgebrauch nicht 
verbunden.4 Wir scheinen also prinzipiell zu wissen, was wir 

1 E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, S. 42.
2 Siehe ausführlich zum Nationalstaat unten im dritten Kapitel.
3 Zum Begriff der Hegemonie zuletzt P. Anderson, Hegemonie. 

Konjunkturen eines Begriffs, 2018.
4 Vgl. auch B. Schöbener/M. Knauff, Allgemeine Staatslehre, § 2, 

Rn. 2: „Der Begriff des Staates ist heute so gebräuchlich, dass seine Ur-
sprünge regelmäßig nicht mehr hinterfragt werden.“
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meinen, wenn wir vom (modernen) Staat sprechen. Damit 
ist allerdings noch nicht geklärt, was den modernen Staat im 
Einzelnen ausmacht, wo seine Ursprünge liegen, wie er sich 
von früheren (tribalistischen) Herrschaftsformen unterschei-
det und wie er diese, in nachgerade erstaunlicher Geschwin-
digkeit, verschlingen und zum universellen (alternativlosen?) 
Herrschaftsmodell mutieren konnte. Auch im Hinblick auf  
die Zukunft des Staates lässt sich allein deshalb, weil wir ge-
genwärtig von modernen Staaten umgeben sind, noch wenig 
darüber sagen, ob das auch so bleiben wird beziehungsweise 
bleiben sollte. Um diese Fragen soll es im Folgenden gehen.

Mit der Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des mo-
dernen Staates wird ein Themenfeld der „Allgemeinen 
Staatslehre“ behandelt, das in unterschiedlicher Form be-
reits Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen ist.5 
Der (moderne) Staat sowie Staatlichkeit an sich waren und 
sind beliebte Themen, was angesichts ihrer Bedeutung für 
jeden Einzelnen kaum überrascht – wir sind nicht erst seit 
der Flüchtlingskrise auch im Alltag immer wieder mit Fra-
gen der Staatlichkeit konfrontiert. Wenn hiermit noch eine 
weitere Studie zu diesem Themenkomplex vorgelegt wird, 
leuchtet der Sinn und Zweck einer solchen (auch histori-
schen) Untersuchung nicht unmittelbar ein. Ihr liegen – ne-
ben der eigenen Faszination am behandelten Gegenstand – 
die folgenden drei Überlegungen zugrunde:

Erstens ist es zwar richtig, dass Abhandlungen zum Staat 
in großer Fülle vorhanden sind. Gleichwohl besteht bis 
heute keine Einigkeit im Hinblick auf den (wissenschaft-
lichen) Staatsbegriff und die den modernen Staat prägenden 

5 Erwähnt seien hier beispielhaft nur das dreibändige Werk „The 
History of Government“ von Samuel Edward Finer, die „Geschichte 
der Staatsgewalt“ sowie die „Die Unterwerfung der Welt“ jeweils von 
Wolfgang Reinhard sowie die „Universalgeschichte des Staates“ von 
Bernd Marquardt. 

Einführung
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Elemente. Das gilt schon innerhalb der Rechtswissenschaft, 
die traditionell eine gewisse Führungsrolle in der Staatslehre 
einnimmt, aber erst recht, wenn man die Staatsbegriffe der 
weiteren sich mit dem Staat befassenden Teildisziplinen in die 
Betrachtung mit einbezieht, also diejenigen der Geschichts-, 
Politik-, Sozial- und Kulturwissenschaft. Angesichts „der 
Mannigfaltigkeit, die der Staat darbietet“6 ist dieser Befund 
letztlich erwartbar – „der Staat“ kann methodisch nicht nur 
auf sehr unterschiedliche Weise betrachtet, sondern in der 
Folge auch auf sehr unterschiedliche Art definiert werden: 
„Man kann sehr Verschiedenes als ‚Staat‘ bezeichnen.“7 Tat-
sächlich bildet die Frage nach dem Wesen des modernen 
(neuzeitlichen) Staates und den ihn prägenden Merkmalen 
weiterhin einen zentralen Diskussionspunkt in der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung innerhalb der „Allgemei-
nen Staatslehre“: „It may seem curious that so great and ob-
vious a fact as the state should be the object of quite conflict-
ing definitions, yet such is certainly the case.“8 Dieser erste 
Befund mag so manche Kontroverse der letzten Jahre erklä-
ren. Wer etwa im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, 
geöffneter (also nicht aktiv geschlossener) Grenzen und des 
damit einhergehenden (vermeintlichen) „staatlichen“ Kon-
trollverlustes bereits die Staatlichkeit im Wanken sieht,9 setzt 
ein bestimmtes Staatsmodell voraus, das nicht umfassend ge-
teilt wird oder geteilt werden muss. Das bestätigt schon die 
Reaktion auf entsprechende Ansichten innerhalb der Staats-
rechtslehre.10 Gerade der historische Blick auf die Ursprünge 

 6 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 5.
 7 N.Luhmann, Grundrechte als Institution, S. 14.
 8 R. M. MacIver, The Modern State, S. 3.
 9 So insbesondere das hoch umstrittene Gutachten von Udo Di 

Fabio (Migrationskrise als föderales Verfassungsproblem, S. 51 f.).
10 Siehe etwa J. Bast/C. Möllers, Dem Freistaat zum Gefallen: 

über Udo Di Fabios Gutachten zur staatsrechtlichen Beurteilung der 

Zum Sinn einer weiteren Staatslegende
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des modernen Staates kann zeigen, dass für Personen ge-
schlossene Grenzen kein typisches Merkmal des (jüngeren) 
modernen Staates waren. Damit soll nicht behauptet werden, 
dass solche Vorstellungen von Staatlichkeit von vornherein 
illegitim wären. Allein historisch wird man sie nicht oder 
jedenfalls nur schwer begründen können. Diese Umstritten-
heit des Staatsbegriffs wird in den gegenwärtigen öffentlich 
stattfindenden Debatten nicht immer deutlich. Bisweilen 
wird eher versucht, politische Positionen unter Rückgriff 
auf vermeintlich „objektive“ Staatsvorstellungen zu führen 
und zu leiten, oder, mit Christoph Möllers, den „Staat als  
Argument“11 zu nutzen beziehungsweise zu instrumentali-
sieren. Die vorliegende Untersuchung will damit nicht nur 
auf die Relativität der Staatsideen aufmerksam machen, son-
dern zugleich (in den Worten Egon Friedells) im Hinblick 
auf die Entwicklungs- und Zukunftsgeschichte des moder-
nen Staates ihre eigene „Legende“ über dieses spezifische 
Herrschaftsmodell erzählen12 und in den wissenschaftlichen 
Diskurs einbringen – in kritischer Auseinandersetzung mit 
den dazu in Vergangenheit und Gegenwart vorzufindenden 
Vorschlägen, Ansätzen und Ideen.13 Das erscheint zweitens 
auch deshalb berechtigt, weil sich den Staat und die Staat-

Flüchtlingskrise, abrufbar unter verfassungsblog.de; C. Walter/M. 
Burgi (Hrsg.), Die Flüchtlingspolitik, der Staat und das Recht, 2017. 
Das letzte Werk ist dabei partiell wohl auch eine Reaktion auf den von 
Otto Depenheuer und Christoph Grabenwarter als „besorgte Staats-
rechtslehrer“ im Jahr 2016 herausgegebenen Band „Der Staat in der 
Flüchtlingskrise“. Kritisch zu letzterem etwa T. Kingreen, Mit gutem 
Willen und etwas Recht: Staatsrechtslehrer in der Flüchtlingskrise, JZ 
2016, 888 ff.

11 C. Möllers, Staat als Argument, 2000 (2. Auflage 2011).
12 E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, S. 32 ff., 37.
13 Dass es angesichts dieser Vielfalt an (historischen) Staatsbegrif-

fen nicht zwingend erforderlich ist, stets eine völlig neue Definition 
anzubieten, versteht sich von selbst. 
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lichkeit betreffende Fragen angesichts ihres stetigen Wandels 
wohl nie abschließend werden beantworten lassen.14 Nicht 
zuletzt das Phänomen der Globalisierung, das in den letzten 
Jahrzehnten noch einmal erheblich an Bedeutung gewonnen 
hat,15 wirft neuartige Herausforderungen auf, denen sich die 
Staatenwelt faktisch stellen und auf die die Staatslehre zeit-
gleich theoretische Antworten geben muss. Anders als bei 
der historischen Betrachtung abgeschlossener Vorgänge ver-
ändern sich also nicht nur die methodischen Zugänge und 
die Quellenlage, sondern auch der betrachtete Gegenstand 
selbst. Der moderne Staat besteht bis heute und aktuelle Ent-
wicklungen können auch die historische Bewertung anders 
ausfallen lassen als zuvor. Staatlichkeit erscheint dann in ei-
nem neuen Licht und bedarf neuerlicher Beschreibung und 
Einordnung. Keine (historische) Untersuchung zum moder-
nen Staat kann zeitlose Geltung beanspruchen, dazu hängen 
ihre Erkenntnisse allzu sehr an den sich verändernden em-
pirischen Begebenheiten und weltgeschichtlichen Entwick-
lungen. Völlig zutreffend ist es daher, wenn Martin Kriele 
bemerkt, dass es Aufgabe jeder Generation sein muss, ihre 
eigene Staatslehre zu entwickeln.16 Auch die Frage nach der 
Zukunft des modernen Staates wird man nur unter Berück-
sichtigung aktueller Entwicklungen realistisch einschätzen 
können. Studien, die in den 90er Jahren, also in einer Phase 
allgemeiner Euphorie und Hoffnung, das Ende des Staates 
und dessen Aufgehen in einer übernationalen Ordnung vor-
hergesagt, vielleicht auch herbeigesehnt haben, waren aus 
der damaligen Perspektive folglich gewiss berechtigt – schon 
Carl Schmitt hatte bereits das Ende des modernen Staates an-
gekündigt. Heute, in Zeiten der Flüchtlings- und Eurokrise 

14 Siehe dazu im Überblick H. Sauer, Staatsrecht III, § 2, Rn. 1 ff.
15 Vgl. A. Thiele, Verlustdemokratie, S. 89 ff.
16 M. Kriele, Einführung in die Allgemeine Staatslehre, S. 5.

Zum Sinn einer weiteren Staatslegende
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und des weltweiten Erstarkens rechtspopulistischer Strö-
mungen, dürfte man aber zu ganz anderen Ergebnissen und 
Einschätzungen kommen: Nationale Abschottung17 und die 
Errichtung von Mauern18 erfreuen sich als politische Op-
tionen erschreckender Beliebtheit. In diesem seit jeher gül-
tigen Befund liegt auch der Grund, warum Hermann Hel-
ler bei seinem bekannten Lehrbuch zur Staatslehre auf den 
Zusatz „Allgemeine“ von vornherein verzichtete: „Dass also 
eine zeiträumlich ‚allgemeine‘ Staatslehre nicht erstrebt, weil 
garnicht für möglich gehalten wird, soll schon im Titel die-
ser Arbeit zum Ausdruck gelangen.“19 Fragen, die bereits ge-
stellt und vielleicht vorläufig beantwortet wurden, können 
und müssen immer wieder neu gestellt und ebenso vorläu-
fig beantwortet werden. Nichts anderes aber will auch diese 
Untersuchung versuchen und sie kommt dabei zu dem Er-
gebnis, dass das Ende des Staates weder in naher Zukunft 
eintreten wird, noch dass ein solches Ende eintreten sollte.20 
Schließlich und drittens rechtfertigt sich eine neuerliche Be-
trachtung des modernen Staates, weil eine solche nach hier 
vertretener Auffassung nie allein empirisch studierend, son-
dern zugleich normativ bewertend erfolgen muss; es geht bei 
der Staatslehre mit Hans Herbert von Arnim also darum, 
zu beschreiben, zu erklären, zu bewerten und zu kritisieren 
sowie um das Entwickeln von Verbesserungsvorschlägen.21 
Die Staatslehre ist Seins- und Sollenswissenschaft zugleich22 
und bedarf damit eines eigenen normativen (individuellen) 

17 Vgl. T. Marshall, Abschottung. Die neue Macht der Mauern, 2018.
18 W. Brown, Mauern: Die neue Abschottung und der Niedergang 

der Souveränität, 2018.
19 H. Heller, Staatslehre, 2. Auflage, S. 3.
20 Siehe dazu ausführlich im vierten Kapitel.
21 H. H. von Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, 

S. 2.
22 Vgl. auch K. Doehring, Allgemeine Staatslehre, Rn. 23.

Einführung
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Referenzmodells, an dem historische Entwicklungen ebenso 
wie die reale Staatenwelt gespiegelt werden. Auch aus die-
sem Grund kann eine weitere Untersuchung neue Perspek-
tiven eröffnen und zur allgemeinen Diskussion über den 
modernen Staat einen sinnvollen Beitrag leisten. Gerade bei 
der Frage nach der Zukunft des modernen Staates wird man 
ohne solche normativen Setzungen kaum auskommen.

Vor diesem Hintergrund gliedert sich die Untersuchung 
in vier Kapitel. Im ersten Kapitel geht es um die Entstehungs-
geschichte des modernen Staates, die nach überwiegender 
Ansicht im Europa der frühen Neuzeit beginnt. In dieser 
Zeit, später als Renaissance bezeichnet, tritt zunehmend die 
Vernunft an die Stelle des reinen Glaubens, was zu bedeu-
tenden Veränderungen in der Lebenswelt der Zeitgenossen 
führt, die sich auch auf die Herrschaftsstrukturen auswir-
ken. Daraus lassen sich insgesamt acht Wesensmerkmale des 
modernen Staates herausarbeiten und näher entfalten. Dabei 
gilt es sich aber der Relativität dieser acht Merkmale stets 
bewusst zu sein: Beim modernen Staat geht es nicht um ein 
geschichtliches Faktum, sondern um eine stets eigene geis-
tige Schöpfung.

Das zweite Kapitel untersucht die Ausbreitung des euro-
päischen Staatsmodells in den einzelnen Weltregionen, die 
sich im Kern auf zwei Phänomene zurückführen lässt: Kolo-
nialisierung und Selbstverwestlichung. Die Ausbreitungsge-
schichte erweist sich dabei als ebenso beeindruckend wie er-
schreckend. Beeindruckend im Hinblick auf den Wagemut, 
mit dem sich europäische Abenteurer ab dem 15. Jahrhundert 
auf die unsichere, beschwerliche und nicht selten tödliche 
Reise über die Weltmeere gemacht und die gesamte Welt er-
schlossen haben, den amerikanischen Kontinent ebenso wie 
den afrikanischen, den asiatischen sowie die „kontinentale 
Großregion“ Australien und Ozeanien; erschreckend hin-
gegen im Hinblick auf den Umgang der europäischen Ent-

Zum Sinn einer weiteren Staatslegende
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decker und Siedler mit der einheimischen Bevölkerung und 
den vorgefundenen Herrschaftsstrukturen. Die dort leben-
den Menschen wurden nicht selten als unzivilisierte Barba-
ren betrachtet, bestenfalls „nur“ umerzogen, meist aber auch 
als Arbeitssklaven missbraucht oder schlicht vernichtet. Eine 
wirkliche Aufarbeitung der auch mit Völkermorden einher-
gehenden Kolonialgeschichte hat nur selten stattgefunden, 
was – wie der aktuelle Konflikt der deutschen Bundesre-
gierung mit den namibischen Herero und Nama zeigt – bis 
heute nachwirkt. Auch in Frankreich findet eine offene Aus-
einandersetzung mit den dunklen Seiten der Kolonialvergan-
genheit bisher nur vereinzelt statt – Emmanuel Macron will 
sich nun immerhin „Schritt für Schritt“ den „Ereignissen 
in Algerien“ widmen – wohlgemerkt im Jahr 2018. Und in 
Großbritannien sieht sich ein von Nigel Biggar geleitetes und 
hoch umstrittenes Forschungsprojekt mit dem Titel „Ethics 
and Empire“ Vorwürfen ausgesetzt, die Britische Kolonial-
geschichte allzu buchhalterisch zu bewerten und damit 
ethisch reinwaschen zu wollen.

Das dritte Kapitel beleuchtet den Nationalstaat und den 
demokratischen Verfassungsstaat als zwei bedeutende Un-
terfälle des modernen Staates. Heute sehen sich praktisch 
alle moderne Staaten als Nationalstaaten und greifen mit der 
„Nation“ und dem „Nationalismus“ auf ebenso erfolgreiche 
wie gefährliche Narrative zurück, die sich erst Ende des 
18. Jahrhunderts manifestiert, anschließend allerdings wie 
ein Lauffeuer auf dem gesamten Erdball verbreitet haben. 
Mittlerweile wird zwischen Nation und Staat ein beinahe 
natürliches Junktim angenommen, das sich allerdings weder 
historisch begründen lässt, noch theoretisch oder praktisch 
notwendig erscheint. Tatsächlich dürfte diese Annahme eine 
der Ursachen sein, warum sich die heutige Nationalstaaten-
welt mit einer angemessenen Lösung der Flüchtlingskrise 
so schwer tut. Der demokratische Verfassungsstaat (eben-

Einführung
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falls eine „Erfindung“ des 18. Jahrhunderts) hat sich zwar 
als das normative Referenzmodell der Staatenwelt etabliert 
– zumindest nach Außen erheben die meisten Staaten den 
Anspruch, ein solcher Staat zu sein. Von seinen Wurzeln als 
Nationalstaat hat sich der demokratische Verfassungsstaat 
jedoch bis heute nicht gelöst. Demokratische Verfassungs-
staaten sind gegenwärtig im Regelfall zugleich National-
staaten, was keineswegs zwingend so sein muss. Auch darin 
dürfte einer der Gründe liegen, warum nur vergleichsweise 
wenige Staaten dem selbst gesteckten Anspruch letztlich ge-
nügen: Als vollwertige Demokratien wird man heute nur 
eine Minderheit aller Staaten ansehen können. Hier liegt eine 
der zentralen Herausforderungen auch und gerade für die 
allgemeine Staatslehre.

Der Zukunft des modernen Staates ist denn auch das ab-
schließende vierte Kapitel gewidmet. Dabei offenbart sich, 
dass Abgesänge auf den modernen Staat zwar schon sehr 
oft, bisher aber immer allzu früh erklungen sind. Nicht nur 
nimmt die Zahl der Staaten weiterhin zu, das Verhalten ei-
nes Donald Trump, die Entscheidung für den Brexit23 oder 
aktuelle Sezessionsbestrebungen bestätigen eher die These, 
dass an moderner Staatlichkeit bis auf weiteres kein Weg vor-
bei führt. Nach hier vertretener Ansicht sollte das aber auch 
so sein. Es muss in der wissenschaftlichen Debatte daher we-
niger darum gehen, Wege aufzuzeigen, wie man Staatlich-
keit überwinden kann, sondern darum, den demokratischen 
Verfassungsstaat zu stärken und auf seine Ausbreitung hin-
zuwirken – eine Aufgabe, die sich angesichts des weltweit 
aufstrebenden Rechtspopulismus24 zweifellos als schwierig 

23 Dazu nur A. Thiele, Der Austritt aus der EU, EuR 2016, 281 ff.
24 Siehe auch J. Kersten, Parlamentarismus und Populismus, JuS 

2018, 929 (929). Was unter Populismus im Einzelnen zu verstehen ist 
und wo die Unterschiede zwischen einem Rechts- und einem Links-
populismus liegen, ist freilich umstritten. Siehe dazu einerseits J.-W. 

Zum Sinn einer weiteren Staatslegende
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erweist. Drei konkrete Aufgabenfelder sollen dazu am Ende 
dieses Kapitels (knapp) entfaltet werden: Die Denationali-
sierung der Staatenwelt (also die Entkopplung von Staat und 
Nation), die theoretische und praktische Sicherstellung der 
Legitimität denationalisierter demokratischer Herrschaft 
sowie die Gewährleistung eines interstaatlich garantierten 
Mindestbestandes an Rechten in einem als Kooperations-
recht gedachten und effektiv konstitutionalisierten Völker-
recht.25 Ein solches Programm ist voraussetzungsvoll, aber 
machbar. Wie bereits an anderer Stelle betont,26 besteht für 
untätige Resignation kein Anlass. Verantwortungsvoller 
Optimismus bleibt das Gebot der Stunde.27

Müller, Was ist Populismus, 2016 sowie andererseits F. Decker, Was ist 
Rechtspopulismus?, PVS 2018, 353 ff., der Müllers Definition als ver-
engt bezeichnet und in ihr zudem nur „eine Reformulierung längst be-
kannter Konzepte“ sieht (aaO, S. 355). Siehe auch M. Minkenberg, Was 
ist Rechtspopulismus?, PVS 2018, 337 ff.

25 Vgl. auch H. Sauer, Staatsrecht III, § 2, Rn. 7 ff.
26 A. Thiele, Verlustdemokratie, S. 30.
27 In diesem Sinne generell auch S. Richter, Lob des Optimismus, 

S. 147 f.
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Erstes Kapitel:

Entstehung und Merkmale des  
modernen Staates

„Europa hat den Staat erfunden.“
Wolfgang Reinhard1

„The sixteenth century forms the watershed
in the political development of Europe and
via Europe, of the entire world, for Europe

is the birthplace of the modern state.“
Samuel Edward Finer2

A. Vorrede:  
Der moderne Staat als geistige Schöpfung

Wer eine Entstehungsgeschichte des modernen Staates ver-
fasst, teilt die gesamte Herrschaftsgeschichte nolens volens in 
wenigstens zwei Teile: Auf der einen Seite der vormoderne, 
der historische, oder schlicht der alte Staat, der Staat der 
Pharaonen, der Antike, des Mittelalters3 (sofern man dies-
bezüglich überhaupt von Staaten sprechen will).4 Und auf 

1 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 15.
2 S. E. Finer, The History of Government III, S. 1261.
3 Vgl. auch A. Benz, Der moderne Staat, S. 11.
4 Diese Frage ist umstritten, vgl. H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 

S. 2 f.; S. Skalweit, Der „moderne Staat“, S. 5; E.-W. Böckenförde, Die 



12

der anderen Seite der moderne Staat, der zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt eine neue Phase der Staatsgeschichte einlei-
tet und sich aufgrund spezifischer Umstände, Eigenschaften 
und Entwicklungen, möglicherweise auch schleichend und 
allmählich, sicher aber irgendwann aus den vormodernen 
Herrschaftsstrukturen herausbildet und diese ablöst. Was 
bei dieser durchaus herrschenden historischen Einteilung5 
vorausgesetzt wird, ist die tatsächliche Existenz eines solchen 
„modernen Staates“.6

Anders als eine unbekannte Insel oder die sagenumwo-
bene Stadt der Inkas (Machu Picchu) kann der moderne 
Staat jedoch nicht als historische Tatsache entdeckt werden. 
Historisch ermittelt und erkannt werden können allein ein-
zelne und quellenbasierte tatsächliche Entwicklungen, 
Tendenzen und Erscheinungen. Zum modernen Staat aber 
werden diese in ihrer Zusammenschau erst durch die spä-
tere geistige Konstruktion, die Staatstheorie der Nachwelt, 
die zeitlich nachfolgend und rückblickend auf diese Ent-
wicklungen, Tendenzen und Erscheinungen angewandt 

Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders., Recht, 
Staat, Freiheit, S. 92 (92); H. Boldt, Deutsche Verfassungsgeschichte, 
Band 1, S. 82 ff. Siehe auch H. Quaritsch, Staat und Souveränität, 
S. 32 ff. Letztlich geht es dabei um Begrifflichkeiten; entscheidend ist 
allein, stets deutlich zu machen, wovon man spricht. Siehe auch C. Möl-
lers, Staat als Argument, S. 218: „Die Frage, wann Staatlichkeit beginnt, 
ist als Problem begrifflicher Bestimmung im Prinzip eine Sache sprach-
licher Übereinkunft.“

5 Vgl. dazu auch T. Vesting, Staatstheorie, § 1, Rn. 10 ff.
6 Es wäre offenkundig wenig zweckmäßig (beziehungsweise so-

gar unmöglich), die Geschichte eines unbekannten Landes oder eine 
ernsthafte Schilderung der Geschichte des Zukünftigen zu schreiben 
– auch die unlängst von Yuvel Noah Harari publizierte „Geschichte 
von morgen“ ist natürlich keine historische Geschichte im eigentlichen 
Sinne, sondern der durchaus gelungene Versuch einer Prognose über 
die kommende Welt.

Erstes Kapitel: Entstehung und Merkmale des Staates
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wird:7 „Will man über den geschichtlichen Ort der Entste-
hung des Staates oder eines Staates mit bestimmten Quali-
täten Feststellungen treffen, so muss man eine klare allge-
meine Vorstellung des Staates, d.h. eine Staatstheorie der 
Betrachtung zugrunde legen.“8 Der moderne Staat existiert 
in dieser Form nur deshalb, weil wir es nachträglich so wol-
len oder behaupten, nicht weil es historisch so ist oder gar 
historisch zwingend wäre. Kein Zeitgenosse des 16. oder 
17. Jahrhunderts hätte wohl jemals von sich behauptet, im 
modernen Staat zu leben9 und er wäre gewiss überrascht zu 
erfahren, dass es trotzdem so gewesen sein soll. In Deutsch-
land fand der Begriff des modernen Staates erst im 19. Jahr-
hundert (zunächst sehr vorsichtige) Verwendung, in Frank-
reich immerhin schon knapp 200 Jahre vorher,10 aber eben 
auch erst zu einem Zeitpunkt, als es den modernen Staat 
nach dem klassischen Narrativ schon lange gegeben haben 
soll. Mit anderen Worten und angelehnt an Egon Friedell: 
Der moderne Staat ist Legende,11 Idee, rein intellektuelle 
Schöpfung.12

Diese methodische Besonderheit gilt es sich in Erinnerung 
zu rufen, um Gefahren vorzubeugen, die mit einer rein in-

 7 Siehe auch H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, S. 5: „Der Staat ist 
eine geistige Leistung des modernen Europa.“

 8 E. Kern, Moderner Staat und Staatsbegriff, S. 9.
 9 Siehe auch H. Schulze, Staat und Nation in der europäischen Ge-

schichte, S. 22.
10 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 15. Siehe auch T. 

Vesting, Staatstheorie, § 1, Rn. 9.
11 Vgl. E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, S. 37 in Bezug auf 

die Neuzeit insgesamt.
12 Siehe auch J. Isensee, Staat und Verfassung, HdStR II, § 15, 

Rn. 79: „Der moderne Staat ist eine Zweckschöpfung der politischen 
Vernunft.“

A. Vorrede: Der moderne Staat als geistige Schöpfung
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tellektuellen Schöpfung verbunden sind.13 Denn konstruiert 
sind in diesem Sinne nicht nur der Ort und der Beginn der 
modernen Staatsgeschichte (europäische Neuzeit) – wenn-
gleich sich hierfür durchaus überzeugende Gründe anfüh-
ren lassen –, sondern vor allem die einzelnen historischen 
Wesensmerkmale, die moderne Staatlichkeit ausmachen und 
definieren. Es gibt also streng genommen kein „objektives 
Wesen“ des modernen Staates, sondern nur dessen zu spä-
terer Zeit „konstruiertes Wesen“. Wo dieser Unterschied in 
Vergessenheit gerät, besteht die Gefahr, bestimmte historisch 
erkannte Merkmale auch für die heutige Beschreibung von 
Staatlichkeit absolut zu setzen, dadurch im Statischen zu ver-
harren und gerade den Wandel von Staatlichkeit nicht an-
sprechend erfassen zu können: „Greift man eine Eigenschaft 
obrigkeitlicher Herrschaft heraus, um sie zur differentia spe-
cifica von Staatlichkeit gegenüber anderer Herrschaft zu ma-
chen, so wird eine bestimmte historische Entwicklungslinie 
gegenüber anderen auch mit dem Anspruch auf Beschrei-
bung der Gegenwart privilegiert.“14 Wenn der moderne Staat 
historisch vor allem mit dem Gewaltmonopol oder der Ter-
ritorialisierung verknüpft wird, so wurden diese Merkmale 
zuvor aus einer Vielzahl anderer beziehungsweise weiterer 
denkbarer als maßgeblich, als entscheidend, eben als „staats-
konstituierend“ ausgewählt. Diese Auswahl muss aber nicht 
für alle Zeit Geltung beanspruchen und war im Übrigen auch 
nicht bei allen Staaten zu jeder Zeit in der gleichen Form 
ausgeprägt – man denke an die territoriale Entwicklung in 
den USA und Australien oder die schwache Zentralgewalt 
im späten Ancien Régime. Damit soll nicht behauptet wer-
den, dass diese Merkmale verfehlt oder mittlerweile durch 

13 Siehe auch H. Heller, Staatslehre, 2. Auflage, S. 125 f. sowie T. 
Vesting, Staatstheorie, § 1, Rn. 14.

14 C. Möllers, Staat als Argument, S. 218.

Erstes Kapitel: Entstehung und Merkmale des Staates
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andere zwingend zu ersetzen wären. Entscheidend ist al-
lein, dass sie theoretisch ersetzt, modifiziert oder angepasst 
werden können und bei der Beschreibung heutiger Formen 
von Staatlichkeit nicht weiterhin als allein oder maßgeblich 
konstituierend in diesem Sinne angesehen werden müssen. 
Auch was mit den einzelnen Merkmalen gemeint ist, wofür 
sie stehen, ist nicht „objektiv“ vorgegeben – der Blick in die 
Geschichte offenbart erhebliche „staats-individuelle“ Unter-
schiede. Die Merkmale verstehen sich nicht von selbst, sind 
nicht gesetzt und sakrosankt, sondern immer wieder unter 
Beachtung ihrer Relativität auf ihre Zweck- und Sinnhaftig-
keit zu überprüfen. Jedenfalls sollte der einmal gesetzte Aus-
gangspunkt des modernen Staates in der europäischen Neu-
zeit nicht dazu führen, dass damalige historische Begeben-
heiten in einer bestimmten Ausgestaltung bis in alle Ewigkeit 
als allein staatsprägend angesehen werden. Dann müsste je-
der Wandel umgehend zum Untergang des Staates führen  
und tatsächlich liegt hier vielleicht einer der Gründe, warum 
ein solcher Untergang immer wieder ausgerufen worden ist. 
Auch Carl Schmitt sah das Ende der Epoche des modernen 
Staates bereits angebrochen.15 Insofern ist jede Generation 
dazu aufgerufen, den Staatsbegriff zu überdenken und zu 
klären, inwieweit es weiterhin angemessen erscheint, „eine 
der Frühneuzeit entnommene Bestimmung von Herrschaft 
für weiterhin aktuell zu halten.“16 Oder anders gefragt: Sähe 
man heute die gleichen Merkmale als staatskonstituierend 
an, wenn man die jetzige Zeit zum Ausgangspunkt einer Ge-
schichte des modernen Staates machen wollte?

15 Vgl. C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, S. 10: „Die Epoche 
der Staatlichkeit geht jetzt zu Ende. Darüber ist kein Wort mehr zu 
verlieren.“

16 C. Möllers, Staat als Argument, S. 219.

A. Vorrede: Der moderne Staat als geistige Schöpfung
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B. Die Zäsur der europäischen Neuzeit:  
Vom Glauben zum Verstand

Noch am wenigsten willkürlich erscheint der zeitliche und 
räumliche Ausgangspunkt der geistigen Schöpfung „mo-
derner Staat“, also dessen Verortung in der europäischen 
Neuzeit.17 Das hängt erstens mit dem generellen Charak-
ter der europäischen Neuzeit zusammen, einer Zeit, ab der 
zunehmend die Vernunft an die Stelle des reinen Glaubens 
tritt, ein umfassender Rationalismus die Gesellschaft durch-
dringt, der das Weltliche, das Irdische, kurz: den Menschen 
ins Zentrum rückt und damit erhebliche Auswirkungen auf 
die bestehende mittelalterliche Ordnung der Herrschaftsver-
hältnisse hat (I). Dazu tragen zweitens auch die ab dieser Zeit 
veränderten inneren und äußeren Verhältnisse und Heraus-
forderungen bei, denen sich die damaligen Herrschaftsord-
nungen ausgesetzt sahen (II). Schließlich und drittens un-
terstützt auch eine Betrachtung der Begriffsgeschichte des 
Wortes „Staat“ die These, dass die Geschichte des modernen 
Staates in der europäischen Neuzeit beginnt (III).

I. Die Entdeckung des Verstandes  
und der Weltlichkeit der Herrschaft

Die rund eintausend Jahre des Mittelalters, die sich nach her-
kömmlicher und hier nicht näher zu hinterfragender Ansicht 
von etwa 450 n.Chr. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts er-
strecken und die Spätantike (das Weströmische Reich brach 
476 durch den Einfall der Barbaren zusammen) von der so-
genannten Neuzeit trennen, waren geprägt durch die Herr-

17 Vgl. auch R. C. v. Caenegem, An Historical Introduction to 
 Western Constitutional Law, S. 72: „In those years a new model ori-
ginated in which we can easily recognize the nation state of our time.“
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schaft des Glaubens. Der Mensch war durchdrungen vom 
außerweltlichen, sah in allem das Göttliche und lebte nicht 
um zu erkennen, sondern ausschließlich um zu glauben, er-
gab sich mehr oder weniger kampflos seinem gottgewollten 
Schicksal.18 Zwar hat Thomas Bauer richtigerweise darauf 
hingewiesen, dass die Religiosität des Mittelalters biswei-
len allzu sehr betont, vielleicht auch zur Legitimierung der 
herrschenden historischen Einteilung verklärend überbetont 
wird: „Mittelalterliche Bauern, Handwerker und Seefahrer 
waren wohl auch nicht frömmer als ihre Standesgenossen im 
neunzehnten Jahrhundert, und die Frühneuzeit mit ihren 
Reformationen und Religionskriegen war eine religiös auf-
geregtere Zeit.“19 Für den „mittelalterlichen Alltag“ dürfte 
dieser Hinweis Bauers gewiss zutreffen. Gleichwohl und für 
die vorliegende Untersuchung entscheidend: Niemand hätte 
in der damaligen Zeit ernsthaft daran gezweifelt, dass die ge-
samte Welt mit all ihren Unterteilungen und nicht zu erklä-
renden Phänomenen, mit ihren komplexen Zuständen und 
Erscheinungen und eben auch mit der hierarchischen Ord-
nung der Herrschaft beziehungsweise des Gemeinwesens 
wie in der Schöpfungsgeschichte beschrieben ein Werk des 
allwissenden und unfehlbaren Gottes war. Es ist daher auch 
kaum überraschend, dass das für das Gemeinwesen vorherr-
schende Bild der damaligen Zeit dasjenige des Körpers war, 
wie es schon 1159 von Johannes von Salisbury (nach Diet-
mar Willoweit einem der ersten Staatstheoretiker)20 in sei-
nem Werk Policraticus beschrieben wurde: Den Kopf bil-
dete der Herrscher, seine beratenden Räte das Herz, Richter 
die Sinnesorgane, sonstige Beamte und Soldaten die Hände. 
Die Füße waren dem restlichen Volk bestehend aus Bauern 

18 Vgl. auch C. Taylor, Das säkulare Zeitalter, S. 51 f.
19 T. Bauer, Warum es kein islamisches Mittelalter gab, S. 16.
20 D. Willoweit, Reich und Staat, S. 39.

B. Die Zäsur der europäischen Neuzeit
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und Handwerkern vorbehalten.21 Jedem war in diesem gött-
lichen System sein Stand unveränderlich zugewiesen. Wer 
versucht hätte, an diesen Begebenheiten etwas zu ändern und 
aus dem vorgegebenen Alltag auszubrechen, hätte sich da-
mit nicht nur gegen den eigenen Herrscher, sondern letztlich 
gegen Gott gestellt – und das war im Zeitalter des Glaubens 
ein Ding der Unmöglichkeit.22 Herrscher kämpften gegen 
andere Herrscher um die sich im Sieg zeigende Gunst Got-
tes. Aber dass das gemeine Volk eine Revolution und eine 
Verbesserung seiner Bedingungen oder gar eine grundsätz-
liche Neugestaltung des Gemeinwesens eingefordert hätte, 
war unvorstellbar.

Dieser keineswegs rein dunkle, sondern in vielerlei Hin-
sicht hoffnungsvolle geistige Zustand der Menschen des 
Mittelalters begann sich ungefähr ab Mitte des 14. Jahrhun- 
derts zu wandeln, wobei sich ein genauer Anfangspunkt 
zwangsläufig nicht angeben lässt; er ist dementsprechend 
in der Geschichtswissenschaft auch umstritten. Das Glau-
bensreich aber wurde seitdem – vielleicht nicht zufällig nach 
Überwindung der Schwarzen Pest des Jahres 1348 – lang-
sam aber stetig durch das „Reich der Vernunft“ abgelöst, wo-
durch auch das Gemeinwesen und die Herrschaftsstruktur 
mehr und mehr wieder zu dem „weltlich Ding“ wurden, als 
das sie schon einmal in der Antike unter Aristoteles ange-
sehen wurden:23 „Der Mensch, bisher in dumpfer andächti-
ger Gebundenheit den Geheimnissen Gottes, der Ewigkeit 
und seiner eigenen Seele hingegeben, schlägt die Augen auf 
und blickt um sich. Er blickt nicht mehr über sich, verlo-

21 D. Willoweit, Reich und Staat, S. 39.
22 Vgl. auch M. Maurer, Kleine Geschichte Englands, S. 79.
23 D. Willoweit, Reich und Staat, S. 60. Vgl. auch C. Taylor, Das 

säkulare Zeitalter, S. 969: „Nicht nur zeigen die Menschen, sobald sie 
von Illusionen frei sind, die wahren Fakten der Welt auf, sondern sie 
legen auch die Grundwerte fest, nach denen sie sich im Leben richten.“
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ren in die heiligen Mysterien des Himmels, nicht mehr unter 
sich, erschauernd vor den feurigen Schrecknissen der Hölle, 
nicht mehr in sich, vergrübelt in die Schicksalsfragen sei-
ner dunklen Herrschaft und noch dunkleren Bestimmung, 
sondern geradeaus, die Erde umspannend und erkennend, 
dass sie sein Eigentum ist. Die Erde gehört ihm, die Erde 
gefällt ihm, zum erstenmal seit den seligen Tagen der Grie-
chen.“24 Dieser Prozess dauerte natürlich Jahrzehnte, so-
gar Jahrhunderte, verbreitete sich ausgehend von Italien, 
Frankreich, Holland und auch Deutschland über ganz Eu-
ropa und erreichte erst mit der Aufklärung Ende des 18. und 
Anfang des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt. Bis dahin, 
so wird man mit Herbert Krüger formulieren können, dran-
gen einzelne „mittelalterliche Bildungen und Haltungen“25 
immer wieder durch.26 Dennoch: Die Welt, war „fortan 
nicht mehr ein gottgewolltes Mysterium, sondern eine men-
schengeschaffene Rationalität“,27 der „schneidende Luftzug 
der neueren Geschichte“28 durchdrang den Panzer des un-
bekümmerten Glaubens, die Herrscher fanden „Inspira-
tion im Römischen Recht und nicht mehr in der Bibel.“29 
Das Mystische, das Geheimnisumwitterte und Rätselhafte 
wurde verdrängt, das Leben wurde spätestens mit der von 
Martin Luther angestoßenen Reformation zunehmend „lo-
gisch, geordnet, gerecht und tüchtig.“ Man mag sich da-
rüber streiten, ob die Welt durch diese langsame „Entzaube-

24 E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, S. 284. Siehe auch T. 
Vesting, Staatstheorie, § 2, Rn. 60.

25 H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, S. 32.
26 So auch H. Boldt, Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 1, 

S. 193.
27 E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, S. 124.
28 L. Ranke, Französische Geschichte vornehmlich im 16. und 

17. Jahrhundert, Band I, S. 38. 
29 R. C. v. Caenegem, An Historical Introduction to Western Con-

stitutional Law, S. 72.
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